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Die Kriminalitätszahlen nehmen über die Jahre betrachtet klar zu, die Polizei spricht dabei 
regelmässig von Kriminaltouristen. Häufig gelingt diesen Kriminellen die Flucht ins Ausland, was 
danach geschieht, erfährt die Öffentlichkeit nicht mehr. 

Dabei existiert seit langem eine grenzüberschreitende Zusammenarbeit beim Thema Sicherheit. 
Wie ist es jedoch um ihr bestellt? 

Ich bitte den Regierungsrat, mir folgende Fragen zu beantworten: 

1. Wie ist die polizeiliche Zusammenarbeit mit dem Kanton Basel-Landschaft, mit Frankreich 
und mit Deutschland organisiert? 

2. Wie ist die Zusammenarbeit auf Niveau der Staatsanwaltschaft zwischen Basel-Stadt und 
BL, Frankreich und Deutschland organisiert? 

3. Gibt es auch einen Austausch auf Stufe Strafgericht? Wie sieht dieser aus? 

4. Welche Kriminaldaten werden ausgetauscht? Welche können nicht ausgetauscht werden? 
Besteht aus Sicht des Regierungsrates einen Handlungsbedarf? 

5. Gibt es zwischen den einzelnen Partnern Probleme in der Zusammenarbeit? Welche 
konkreten Verbesserungsmassnahmen müssten implementiert werden, damit Kriminelle 
schneller überführt werden könnten? 

6. Welche Anstrengungen müssen auf politischer Ebene gemacht werden, um die 
partnerschaftliche Zusammenarbeit zu stärken? 

Emmanuel Ullmann 


